
Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Schwerte GmbH  
zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen 
für den Netzanschluss und dessen Nutzung für 
die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung 
Niederspannungsanschlussverordnung – NAV

1. Art des Netzanschlusses gemäß § 7 NAV
1.1 Die Spannung beträgt am Ende des Netzanschlusses bei Drehstrom 
etwa 400 oder 230 V und bei Wechselstrom etwa 230 V. Die Frequenz 
beträgt etwa 50 Hertz. Bei der Wahl der Stromart werden die Belange 
des Anschlussnehmers im Rahmen der jeweiligen technischen Möglich-
keiten angemessen berücksichtigt. 
1.2 Herstellung und Veränderung des Netzanschlusses sowie eine Erhö-
hung der Leistung am Netzanschluss beantragt der Anschlussnehmer 
mit einem ihm zuvor zur Verfügung gestellten Formular. Diesem Antrag 
sind maßstabsgerechte Grundrisszeichnungen und ggf. die gesamten 
Projektunterlagen für die Verbrauchsanlagen beizufügen sowie ein 
amtlicher Lageplan im Maßstab 1:250, 1:500 oder 1:1000.
1.3 Jedes Grundstück, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bil-
det, und jedes Gebäude, dem eine eigene Hausnummer zugeteilt wurde, 
ist über einen eigenen Netzanschluss an das Versorgungsnetz anzu-
schließen, soweit keine berechtigten Interessen des Anschlussnehmers 
(wie z. B. eine rechtlich zulässige bauliche oder elektrische Verbindung 
zwischen den Gebäuden) entgegenstehen. 

2. Zahlungspflichten
Für den erstmaligen Anschluss und bei einer Erhöhung oder Änderung 
der Leistungsanforderung sind vom Anschlussnehmer die Kosten für 
die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses gemäß § 9 NAV 
und unter den Voraussetzungen des § 11 NAV Baukostenzuschüsse zu 
zahlen. 

3. Baukostenzuschuss (BKZ) gemäß § 11 NAV  
3.1 Der von dem Anschlussnehmer als BKZ zu übernehmende Kostenan-
teil bemisst sich nach dem Verhältnis, in dem die an seinem Netzan-
schluss vorzuhaltende Leistung zu der Summe der Leistungen steht, die 
in den im betreffenden Versorgungsbereich erstellten Verteileranlagen 
oder auf Grund der Verstärkung insgesamt vorgehalten werden kön-
nen. Dabei wird nur der Teil der Leistungsanforderung berücksichtigt, 
der 30 kW übersteigt. Der Durchmischung der jeweiligen Leistungsan-
forderungen wird Rechnung getragen. 
3.2 Der BKZ errechnet sich aus den Kosten, die für die Erstellung oder 
Verstärkung der örtlichen Verteileranlagen erforderlich sind. Die ört-
lichen Verteileranlagen sind die für die Erschließung des Versorgungsbe-
reiches notwendigen Niederspannungsanlagen und Transformatoren-
stationen, die nicht einem einzelnen Netzanschluss zuzuordnen sind.
3.3 Der Versorgungsbereich entspricht dem Netzgebiet des Netzbe-
treibers. 
3.4 Der BKZ wird auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleich-
bare Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet.
3.5 Zur Berechnung des BKZ werden 50 % der Kosten, die für die Erstel-
lung oder Verstärkung der örtlichen Verteileranlagen des zuorden-
baren Versorgungsbereichs notwendig sind, angesetzt. Der vom An-
schlussnehmer zu übernehmende Baukostenzuschuss bemisst sich 
nach Maßgabe der an dem betreffenden Netzanschluss für die darüber 
versorgten Anschlussnutzer vorzuhaltenden Leistung unter Berück-
sichtigung der Durchmischung.  
Die jeweiligen Beträge sind im Preisblatt (Anlage 1) ausgewiesen. 
3.6 Der Anschlussnehmer zahlt – auch wenn keine bauliche Verände-
rung des Netzanschlusses notwendig ist – einen weiteren BKZ, wenn 
seine Leistungsanforderung erheblich über das der ursprünglichen Be-
rechnung zugrunde liegenden Maß erhöht. Eine erhebliche Erhöhung ist 
dann anzunehmen, wenn der weitere BKZ in einem angemessenen Ver-
hältnis zu dem Aufwand der Erhebung steht. Die Berechnung erfolgt 
nach den vorgenannten Grundsätzen.

4. Kosten gemäß § 9 NAV
4.1 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber die Kosten für die 
Herstellung des Netzanschlusses, d. h., die Verbindung des Verteiler-

netzes mit der elektrischen Anlage, grundsätzlich gerechnet ab Stra-
ßenmitte und endend mit der Hausanschlusssicherung, es sei denn, im 
Netzanschlussvertrag wurde eine abweichende Vereinbarung getrof-
fen. Bei Anschlusslängen für in einem Wendehammer gelegenen Ge-
bäude wird für die Strecke zwischen Grundstückgrenze und Hauptlei-
tung grundsätzlich der Berechnungsmaßstab angesetzt, der für die 
Anlieger der Zubringerstraße gilt.
4.2 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber weiterhin die Ko-
sten für Änderungen des Netzanschlusses, die durch eine Änderung 
oder Erweiterung der elektrischen Anlage erforderlich oder aus ande-
ren Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst werden. Wird der Netz-
anschlussvertrag gekündigt und/oder der Netzanschluss vom Netz 
getrennt und zurückgebaut, trägt der Anschlussnehmer die Kosten für 
die Trennung des Netzanschlusses vom Netz sowie dessen Rückbau.
4.3 Die Kosten werden auf der Grundlage der durchschnittlich für ver-
gleichbare Netzanschlüsse (z. B. nach Art und Querschnitt) entstehen-
den Kosten pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1) berechnet. Dabei sind 
die wesentlichen Berechnungsbestandteile im Preisblatt (Anlage 1) 
ausgewiesen. Eigenleistungen des Anschlussnehmers werden gemäß 
Preisblatt (Anlage 1) angemessen berücksichtigt. 
4.4 Verändern sich die Eigentumsverhältnisse nachträglich in der Art 
und Weise, dass der Netzanschluss über Grundstücke Dritter verläuft, 
ist der Anschlussnehmer verpflichtet, die Kosten einer deswegen erfor-
derlichen Verlegung zu tragen, insbesondere wenn der Dritte berechtigt 
die Verlegung des Netzanschlusses oder von Leitungen auf Kosten des 
Netzbetreibers fordert. 
4.5 Muss die Stadtwerke Schwerte GmbH für Netzanschlüsse in Grund-
stücken, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, eine Gebühr oder 
eine Entschädigung entrichten, so hat der Anschlussnehmer diese Ge-
bühr der Stadtwerke Schwerte GmbH zu erstatten.
4.6 Wenn der Netzanschluss aus Gründen, die der Anschlussnehmer zu 
vertreten hat, mehr als vier Monate nach Erteilung des Auftrags herge-
stellt werden soll, ist ein neues schriftliches Angebot der Stadtwerke 
Schwerte GmbH erforderlich.
4.7 Der Beginn der Verlegearbeiten erfolgt in der Regel in Abstimmung 
mit dem Kunden innerhalb von vier Wochen nach Auftragserteilung 
unter folgenden Voraussetzungen:
Die Eintragung eventuell notwendiger Grunddienstbarkeiten und Lei-
tungsrechte der Beteiligten liegt vor.
Bei Beginn der Verlegearbeiten müssen sämtliche notwendigen Ar-
beitsräume frei von Baumaschinen, Materialien etc. sein. Sollten sich 
im Arbeitsraum Baugerüste befinden, sind diese zu entfernen. Das an-
zuschließende Gebäude oder der Hausanschlussraum muss zum Zeit-
punkt der Verlegearbeiten bereits verschließbar sein.
4.8 Sind vom Kunden bzw. dessen Beauftragten terminlich vereinbarte 
Verlegearbeiten aufgrund nicht erbrachter Vorleistungen nicht mög-
lich, so trägt der Anschlussnehmer die Kosten für eventuelle Mehrauf-
wendungen der Stadtwerke Schwerte GmbH bzw. dessen beauftragten 
Dritten. Sollten die tatsächlichen Verhältnisse bezüglich Grundstücks-
frontlängen, Gebäudeeinführung, vorhandene Verteilungsleitungen 
usw. von denjenigen abweichen, die die Stadtwerke Schwerte GmbH 
ihrem Angebot zu Grunde gelegt hat, behält sich die Stadtwerke 
Schwerte GmbH eine Vertragsanpassung vor.

5. Provisorische Anschlüsse
Montage und Demontage von provisorischen Netzanschlüssen (Kurz-
zeitanschlüsse) werden pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1) abge-
rechnet. Im Übrigen gelten die allgemeinen Bedingungen. 

6.  Vorauszahlungen für Netzanschlusskosten und BKZ;  
§§ 9 Abs. 2, 11 Abs. 6 NAV

6.1 Der Netzbetreiber verlangt für die Herstellung oder Änderung des 
Netzanschlusses Vorauszahlungen, wenn nach den Umständen des G
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Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der Anschlussnehmer 
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nach-
kommt. Der Netzbetreiber nimmt einen solchen Fall regelmäßig an, 
wenn derselbe Anschlussnehmer innerhalb der letzten 24 Monate sei-
nen Verbindlichkeiten gegenüber dem Unternehmen des Netzbetrei-
bers nicht, unvollständig oder teilweise nur aufgrund von Mahnungen 
nachgekommen ist. Unter den gleichen Voraussetzungen wird der 
Netzbetreiber eine Vorauszahlung für den BKZ verlangen. 
6.2 Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse be-
antragt, kann der Netzbetreiber angemessene Abschlagszahlungen 
verlangen.

7. Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage gemäß § 14 NAV
7.1 Jede Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage erfolgt gemäß § 14 
NAV und ist beim Netzbetreiber unter Verwendung eines von diesem zur 
Verfügung gestellten Vordruckes zu beantragen. 
7.2 Für jede Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage durch den Netz-
betreiber, werden die hierfür entstehenden Kosten pauschal gemäß 
Preisblatt (Anlage 1) in Rechnung gestellt. 
7.3 Der Anschlussnehmer zahlt für jeden vergeblichen Versuch einer von 
ihm beantragten Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage ein pau-
schales Entgelt gemäß Preisblatt (Anlage 1), wenn die Inbetriebsetzung 
aufgrund von Mängeln an der Anlage oder aus anderen vom Anschluss-
nehmer verursachten Gründen nicht möglich ist. Die Pauschale muss 
einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf 
der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Der Anschluss-
nehmer hat das Recht, nachzuweisen, dass Kosten überhaupt nicht ent-
standen oder wesentlich niedriger sind, als es die Pauschale ausweist. 
7.4 Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage setzt die vollständige 
Bezahlung des BKZ und der Netzanschlusskosten voraus. 

8. Unterbrechung des Netzanschlusses gemäß § 24 NAV
8.1 Die Kosten einer Unterbrechung und Wiederherstellung des An-
schlusses und der Anschlussnutzung gemäß § 24 NAV sind dem Netz-
betreiber vom Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer oder im Falle 
des § 24 Abs. 3 NAV vom Lieferanten oder Anschlussnutzer zu ersetzen. 
Werden die Kosten dem Anschlussnehmer oder -nutzer in Rechnung 
gestellt, erfolgt dies pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1). Die Pau-
schale muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem ge-
wöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. 
Dem Anschlussnehmer oder -nutzer ist der Nachweis, dass die Kosten 
überhaupt nicht entstanden oder niedriger entstanden sind, gestattet. 
8.2 Die Aufhebung der Unterbrechung setzt voraus, dass die Gründe für 
die Einstellung vollumfänglich entfallen sind und wird vom Netzbetrei-
ber von der Bezahlung der Unterbrechungs- und Wiederherstellungs-
kosten abhängig gemacht. 
8.3 Ist die Durchführung einer Unterbrechung oder Wiederherstellung 
der Versorgung trotz ordnungsgemäßer Termin- und Ersatzterminan-
kündigung unmöglich, kann der Netzbetreiber dem Anschlussnehmer 
oder -nutzer, gegenüber dem die Ankündigung erfolgte, die dadurch 
entstehenden Kosten pauschaliert gemäß Preisblatt (Anlage 1) berech-
nen, es sei denn, der Anschlussnehmer oder -nutzer hat die Umstände, 
die zur Entstehung dieser Kosten geführt haben, nicht zu vertreten. Die 
Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht überstei-
gen. Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat das Recht, nachzuweisen, 
dass Kosten überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger 
sind, als es die Pauschale ausweist. 

9. Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen (Inbetriebsetzung)
Der Anschlussnehmer hat die Kosten für die Verlegung von Mess- und 
Steuereinrichtungen des Netzbetreibers gemäß § 22 Abs. 2 Satz NAV zu 
tragen. Diese sind dem Netzbetreiber pauschaliert gemäß Preisblatt 
(Anlage 1) zu erstatten.

10. Technische Anschlussbedingungen gemäß § 20 NAV (TAB)
10.1 Die technischen Anforderungen des Netzbetreibers an den Netzan-
schluss und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der elektrischen 
Anlagen einschließlich Eigenanlagen, sind in den vom Verband der 
Netzbetreiber (VDN) erstellten Technischen Anschlussregeln festgelegt. 
Es gelten folgende Unterlagen: TAR 4100, TAR 4105, TAR 4110, TAB 2019

11. Zahlung und Verzug, Mahnkostenpauschale gemäß § 23 NAV 
11.1 Rechnungen und Abschlagsforderungen des Netzbetreibers werden 
zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. 
Bei Zahlungsverzug kann der Netzbetreiber, wenn er erneut zur Zahlung 
auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, 
die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 
1) berechnen. Die Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und 
darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Scha-
den nicht übersteigen. Der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer hat das 
Recht nachzuweisen, dass ein Verzugsschaden überhaupt nicht oder 
wesentlich niedriger entstanden ist, als es die Pauschale ausweist. 
11.2 Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den Netzbetreiber ko-
stenfrei zu entrichten. Maßgeblich für die rechtzeitige Erfüllung der Fäl-
ligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung beim Netzbetreiber.

12. Datenschutz / Widerspruchsrecht
12.1 Der Netzbetreiber erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene 
Daten des Kunden (insbesondere die Angaben des Anschlussnehmers/
Anschlussnutzers im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss) zur Be-
gründung, Durchführung oder Beendigung des Netzanschluss-/An-
schlussnutzungsverhältnisses nach Maßgabe der datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen.
12.2 Der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer kann jederzeit der Verar-
beitung und Nutzung seiner Daten für Zwecke der Werbung oder der 
Markt- oder Meinungsforschung gegenüber dem Netzbetreiber wider-
sprechen; telefonische Werbung durch den Netzbetreiber erfolgt 
zudem nur mit vorheriger ausdrücklicher Einwilligung des Anschluss-
nehmers/Anschlussnutzers.
12.3 Weitere Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
können der Anlage „Kundeninformationen zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten“ entnommen werden.

13.  Hinweis zum Streitbeilegungsverfahren  
(gilt nur für Verbraucher i.S.d. § 13 BGB)

Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unter-
nehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im 
Sinne des § 13 BGB (Verbraucher), insbesondere zum Vertragsabschluss 
oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbe-
schwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung 
mit Energie oder die Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach § 
111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unter-
nehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: 
Stadtwerke Schwerte GmbH, Liethstraße 32–36, 58239 Schwerte
Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG 
zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das 
Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist 
abgeholfen hat oder erklärt hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 
Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem 
Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung 
einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche 
Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die 
Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren (z.B. nach dem EnWG) 
zu beantragen, bleibt unberührt. 
Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit:  
Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, 
Telefon: +49 (0) 30 2757240–0, Telefax: 030 2757240-69, 
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de; 
Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de
Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über 
den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich 
Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, 
Telefon: 030 22480-500 oder 01805 101000 (Mo.–Fr. 9:00 Uhr–12:00 Uhr), 
Telefax: 030 22480-323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.

14. Inkrafttreten
Diese Ergänzenden Bedingungen zur NAV treten am 01.10.2019 in Kraft. 
Sie ersetzen die Ergänzenden Bedingungen vom 25.05.2018.

Unternehmen der Stadtwerke Schwerte Gruppe
Elementmedia, Stadtentwässerung Schwerte, Stadtbad Schwerte



Kundeninformationen zur Verarbeitung  
personenbezogener Daten

Sehr geehrte Damen und Herren,
die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) entfaltet seit dem 
25.05.2018 auch in Deutschland unmittelbare Rechtswirkungen. Als Ihr 
Netzbetreiber sind wir daher verpflichtet, Sie aus diesem Anlass über 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (z. B. Name, Anschrift, 
Entnahmestelle) zu informieren.
Bitte beachten Sie, dass sich an bestehenden Netzanschlussverträgen/
Anschlussnutzungsverhältnissen und an der Verarbeitung Ihrer Daten 
durch uns nichts ändert. Alle Zwecke der Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten sind nachfolgend unter Punkt 2. dargestellt.

1.  Wer ist für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten  
verantwortlich und an wen kann ich mich bei Fragen wenden?

Wir sind verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten im Sinne der DS-GVO. Sie erreichen uns unter: 
Stadtwerke Schwerte GmbH, Liethstraße 32-36, 58239 Schwerte, 
Telefon: 02304 203-222, E-Mail: kunden@stadtwerke-schwerte.de.
Unser Datenschutzbeauftragter steht Ihnen für Fragen zur Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten unter: Datenschutzbeauftragter, 
Dortmunder Stadtwerke AG, Deggingstr. 40, 44141 Dortmund, 
Telefon: 0231 955-2647, E-Mail: datenschutz@stadtwerke-schwerte.de 
gern zur Verfügung.

2.  Welche Arten von personenbezogenen Daten werden verarbeitet? 
Zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die 
Verarbeitung?

Wir verarbeiten im Rahmen der Energiebelieferung folgende Arten per-
sonenbezogener Daten:

• Kontaktdaten (z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefon, Fax)
•  Daten zur Entnahmestelle (z.B. Eigentümer, Adresse, Zählerdaten, 

Zählpunktnummer, Marktlokation)

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten werden zu den fol-
genden Zwecken auf folgender Rechtsgrundlage verarbeitet:
•  Abrechnung der Netznutzungsentgelte sowie Weitergabe der Zähler-

stände an den Lieferanten zum Zwecke der Verbrauchsabrechnung 
auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO sowie der §§ 49 ff. des 
Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG)

•  Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z.B. wegen handels- oder steu-
errechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO.

•  Bewertung Ihrer Kreditwürdigkeit sowie Mitteilung von Anhaltspunkten 
zur Ermittlung Ihrer Kreditwürdigkeit durch die Auskunftei SCHUFA 
Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, auf Grundlage von Art. 
6 Abs. 1 lit. b) und f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung be-
rechtigter Interessen von uns oder Dritten erforderlich ist und nicht die 
Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Per-
son, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.

 -  In diesem Zusammenhang werden der Auskunftei erhobene perso-
nenbezogene Daten über die Beantragung, Durchführung und Be-
endigung des Vertragsverhältnisses sowie Daten über nicht ver-
tragsgemäßes oder betrügerisches Verhalten übermittelt.

 -  Der Datenaustausch mit der Auskunftei dient auch der Erfüllung ge-
setzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprü-
fungen (§§ 505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).

 -  Die Auskunftei verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie 
auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um Dritten Informati-
onen zur Beurteilung Ihrer Kreditwürdigkeit zu geben. In die Berech-
nung der Kreditwürdigkeit fließen unter anderem Ihre Anschriften-
daten ein.

•  Nähere Informationen zur Tätigkeit der Auskunftei können dem als 
Anlage beigefügten Informationsblatt entnommen werden. Das Infor-
mationsblatt enthält Angaben der Auskunftei und ist von unserem 
Unternehmen aus rechtlicher Sicht nicht überprüft worden.

3.  Erfolgt eine Offenlegung meiner personenbezogenen Daten  
gegenüber anderen Empfängern?

Eine Offenlegung bzw. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten 
erfolgt ausschließlich im Rahmen der unter 2. genannten Zwecke ge-
genüber folgenden Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern: Aus-
kunfteien, Abrechnungs- oder IT-Dienstleister oder andere Berechtigte 
(z.B. Behörden oder Gerichte), soweit hierzu eine gesetzliche Verpflich-
tung oder Berechtigung besteht.
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an oder in Drittlän-
der oder an internationale Organisationen erfolgt nicht.

4.  Für welche Dauer werden meine personenbezogenen Daten  
gespeichert?

Personenbezogene Daten werden zu den unter 2. genannten Zwecken 
solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforder-
lich ist.

5.  Welche Rechte habe ich in Bezug auf die Verarbeitung meiner  
personenbezogenen Daten?

Sie haben uns gegenüber nach der DS-GVO folgende Rechte hinsicht-
lich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:

•  Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogene Daten 
(Art. 15 DS-GVO),

•  Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden gespeicherten Daten 
fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO),

•  Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck 
der Verarbeitung erfüllt und die Speicherung daher nicht mehr erfor-
derlich ist oder Sie eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimm-
ter personenbezogener Daten widerrufen haben (Art. 17 DS-GVO),

•  Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 
Abs. 1 lit. a) bis d) DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist 
(Art. 18 DS-GVO),

•  Recht auf Übertragung der von Ihnen bereitgestellten, Sie betref-
fenden personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO),

•  Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die 
Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Ver-
arbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und

•  Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO).

Widerspruchsrecht
Sie können uns gegenüber jederzeit Verarbeitungen, die wir 
auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1lit. f) DS-GVO 
stützen (beispielsweise Übermittlungen von personenbezo-
genen Daten zum nicht vertragsgemäßen oder betrüge-
rischen Verhalten des Kunden an Auskunfteien) aus Gründen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, unter 
Angabe dieser Gründe widersprechen. Wir werden die perso-
nenbezogenen Daten im Falle eines begründeten Wider-
spruchs grundsätzlich nicht mehr für die betreffenden Zwecke 
verarbeiten und die Daten löschen, es sei denn, wir können 
zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 
Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder 
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
 Der Widerspruch ist per Brief oder E-Mail an eine der unter  
1. Aufgeführten Kontaktdaten zu richten.

Anlage: Schufa-Information
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Hauptgeschäftsstelle  
Liethstraße 32 – 36 
Mo. bis Do. 8.00 – 17.00 Uhr
Fr. 8.00 – 13.00 Uhr
Telefon 02304  203-0
www.stadtwerke-schwerte.de

Kundenzentrum 
Bahnhofstraße 1
Mo. bis Do. 8.30 – 17.00 Uhr 
Fr. 8.30 – 14.00 Uhr
Telefon 02304 203-222
info@stadtwerke-schwerte.de

Sitz der Gesellschaft
Stadtwerke Schwerte GmbH
Liethstraße 32 – 36 | 58239 Schwerte
 
Vors. des Aufsichtsrates: Dimitrios Axourgos
Geschäftsführer: Dipl.-Volksw. Sebastian Kirchmann

Bankverbindung  
Sparkasse Dortmund 
IBAN DE45 4405 0199 0841 0002 77
BIC DORTDE33XXX

Registergericht
Amtsgericht Hagen
Abteilung B 4526
USt.-IdNr. DE124793789

Gläubiger-Identifikationsnummer DE39ZZZ00000170278

Unternehmen der Stadtwerke Schwerte Gruppe
Elementmedia, Stadtentwässerung Schwerte, Stadtbad Schwerte



1.   Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten
   SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tel.: +49 (0) 6 11-92 78 0
  Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der SCHUFA ist unter der o.g. Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz 
  oder per E-Mail unter datenschutz@schufa.de erreichbar.

2.  Datenverarbeitung durch die SCHUFA
 2.1 Zwecke der Datenverarbeitung und berechtigte Interessen, die von der SCHUFA oder einem Dritten verfolgt werden
   Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten, um berechtigten Empfängern Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit 

von natürlichen und juristischen Personen zu geben. Hierzu werden auch Scorewerte errechnet und übermittelt. Sie stellt die Informa-
tionen nur dann zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und eine Verarbeitung 
nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Das berechtigte Interesse ist insbesondere vor Eingehung von Geschäften mit finanziellem 
Ausfallrisiko gegeben. Die Kreditwürdigkeitsprüfung dient  der Bewahrung der Empfänger vor Verlusten im Kreditgeschäft und eröff-
net gleichzeitig die Möglichkeit, Kreditnehmer durch Beratung vor einer übermäßigen Verschuldung zu bewahren. Die Verarbeitung 
der Daten erfolgt darüber hinaus zur Betrugsprävention, Seriositätsprüfung, Geldwäscheprävention, Identitäts- und Altersprüfung, 
Anschriftenermittlung, Kundenbetreuung oder Risikosteuerung sowie der Tarifierung oder Konditionierung. Über etwaige Änderungen 
der Zwecke der Datenverarbeitung wird die SCHUFA gemäß Art. 14  Abs. 4 DS-GVO informieren.

 2.2 Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung
   Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung. Die Verar-

beitung erfolgt auf Basis von Einwilligungen sowie auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO, soweit die Verarbeitung zur 
Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte 
und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern,  überwiegen. Einwilligungen können 
jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner widerrufen werden. Dies gilt auch für Einwilligungen, die bereits vor Inkraft-
treten der DS-GVO erteilt wurden. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten 
personenbezogenen Daten. 

 2.3 Herkunft der Daten
   Die SCHUFA erhält ihre Daten von ihren Vertragspartnern. Dies sind im europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie 

ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein entsprechender Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert) 
ansässige Institute, Finanzunternehmen und Zahlungsdienstleister, die ein finanzielles Ausfallrisiko tragen (z.B. Banken, Sparkassen, 
Genossenschaftsbanken, Kreditkarten-, Factoring- und Leasingunternehmen) sowie weitere Vertragspartner, die zu den unter Ziffer 
2.1 genannten Zwecken Produkte der SCHUFA nutzen,  insbesondere  aus dem (Versand-)Handels-, eCommerce-, Dienstleistungs-, Ver-
mietungs-, Energieversorgungs-, Telekommunikations-, Versicherungs-,  oder Inkassobereich. Darüber hinaus verarbeitet die SCHUFA 
Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen wie öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Bekanntmachungen (Schuldner-
verzeichnisse, Insolvenzbekanntmachungen).

 2.4 Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden (Personendaten, Zahlungsverhalten und Vertragstreue)
  •  Personendaten, z.B. Name (ggf. auch vorherige Namen, die auf gesonderten Antrag beauskunftet werden), Vorname, Geburtsdatum, 

Geburtsort, Anschrift, frühere Anschriften
  •  Informationen über die Aufnahme und vertragsgemäße Durchführung eines Geschäftes (z.B. Girokonten, Ratenkredite, Kreditkarten, 

Pfändungsschutzkonten, Basiskonten)
  • Informationen über unbestrittene, fällige und mehrfach angemahnte oder titulierte Forderungen sowie deren Erledigung
  • Informationen zu missbräuchlichem oder sonstigem betrügerischem Verhalten wie Identitäts- oder Bonitätstäuschungen 
  • Informationen aus öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Bekanntmachungen 
  • Scorewerte

 2.5  Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
   Empfänger sind im europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern  zu diesen ein entspre-

chender Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert) ansässige Vertragspartner gem. Ziffer 2.3. Weitere 
Empfänger können externe Auftragnehmer der SCHUFA nach Art. 28 DS-GVO sowie externe und interne SCHUFA-Stellen sein. Die 
SCHUFA unterliegt zudem den gesetzlichen Eingriffsbefugnissen staatlicher Stellen.

 2.6 Dauer der Datenspeicherung
   Die SCHUFA speichert Informationen über Personen nur für eine bestimmte Zeit. 
   Maßgebliches Kriterium für die Festlegung dieser Zeit ist die Erforderlichkeit.  Für eine Prüfung der Erforderlichkeit der weiteren 

Speicherung bzw. die Löschung personenbezogener Daten hat die SCHUFA Regelfristen festgelegt. Danach beträgt die grundsätzliche 
Speicherdauer von personenbezogenen Daten jeweils drei Jahre taggenau nach deren Erledigung. Davon abweichend werden z.B. 
gelöscht: 

  • Angaben über Anfragen nach zwölf Monaten taggenau  
  •  Informationen über störungsfreie Vertragsdaten über Konten, die ohne die damit begründete Forderung dokumentiert werden (z. B. 

Girokonten, Kreditkarten, Telekommunikationskonten oder Energiekonten), Informationen über Verträge, bei denen die Evidenzprü-
fung gesetzlich vorgesehen ist (z.B. Pfändungsschutzkonten, Basiskonten) sowie Bürgschaften und Handelskonten, die kreditorisch 
geführt werden, unmittelbar nach Bekanntgabe der Beendigung. 

  •  Daten aus den Schuldnerverzeichnissen der zentralen Vollstreckungsgerichte nach drei Jahren taggenau, jedoch vorzeitig, wenn der 
SCHUFA eine Löschung durch das zentrale Vollstreckungsgericht nachgewiesen wird

  •  Informationen über Verbraucher-/Insolvenzverfahren oder Restschuldbefreiungsverfahren taggenau drei Jahre nach Beendigung 
des Insolvenzverfahrens oder Erteilung der Restschuldbefreiung. In besonders gelagerten Einzelfällen kann auch abweichend eine 
frühere Löschung erfolgen.

SCHUFA-Information 



  •  Informationen über die Abweisung eines Insolvenzantrages mangels Masse, die Aufhebung der Sicherungsmaßnahmen oder über die 
Versagung der Restschuldbefreiung taggenau nach drei Jahren 

  •  Personenbezogene Voranschriften bleiben taggenau drei Jahre gespeichert; danach erfolgt die Prüfung der Erforderlichkeit der fort-
währenden Speicherung für weitere drei Jahre. Danach werden sie taggenau gelöscht, sofern nicht zum Zwecke der Identifizierung 
eine länger währende Speicherung erforderlich ist. 

3.  Betroffenenrechte
   Jede betroffene Person hat gegenüber der SCHUFA das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 

16 DS-GVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO und das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO. Die 
SCHUFA hat für Anliegen von betroffenen Personen ein Privatkunden ServiceCenter eingerichtet, das schriftlich unter SCHUFA Holding 
AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln, telefonisch unter +49 (0) 6 11-92 78 0 und über ein Internet-Formular 
unter www.schufa.de erreichbar ist. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für die SCHUFA zuständige Aufsichtsbehörde, 
den Hessischen Datenschutzbeauftragten, zu wenden. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner 
widerrufen werden.

Nach Art. 21 Abs. 1 DS-GVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, 
die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Person ergeben, widersprochen werden. 

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist zu richten an 
SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln. 

4.  Profilbildung (Scoring)
   Die SCHUFA-Auskunft kann um sogenannte Scorewerte ergänzt werden. Beim Scoring wird anhand von gesammelten Informationen 

und Erfahrungen aus der Vergangenheit eine Prognose über zukünftige Ereignisse erstellt. Die Berechnung aller Scorewerte erfolgt 
bei der SCHUFA grundsätzlich auf Basis der zu einer betroffenen Person bei der SCHUFA gespeicherten Informationen, die auch in der 
Auskunft nach Art. 15 DS-GVO ausgewiesen werden. Darüber hinaus berücksichtigt die SCHUFA beim Scoring die Bestimmungen § 31 
BDSG. Anhand der zu einer Person gespeicherten Einträge erfolgt eine Zuordnung zu statistischen Personengruppen, die in der Ver-
gangenheit ähnliche Einträge aufwiesen. Das verwendete Verfahren wird als „logistische Regression“ bezeichnet und ist eine fundierte, 
seit langem praxiserprobte, mathematisch-statistische Methode zur Prognose von Risikowahrscheinlichkeiten. 

   Folgende Datenarten werden bei der SCHUFA zur Scoreberechnung verwendet, wobei nicht jede Datenart auch in jede einzelne 
Scoreberechnung mit einfließt: Allgemeine Daten (z.B. Geburtsdatum, Geschlecht oder Anzahl im Geschäftsverkehr verwendeter 
Anschriften), bisherige Zahlungsstörungen, Kreditaktivität letztes Jahr, Kreditnutzung, Länge Kredithistorie sowie Anschriftendaten 
(nur wenn wenige personenbezogene kreditrelevante Informationen vorliegen). Bestimmte Informationen werden weder gespeichert 
noch bei der Berechnung von Scorewerten berücksichtigt, z.B.: Angaben zur Staatsangehörigkeit oder besondere Kategorien perso-
nenbezogener Daten wie ethnische Herkunft oder Angaben zu politischen oder religiösen Einstellungen nach Art. 9 DS-GVO. Auch 
die Geltendmachung von Rechten nach der DS-GVO, also z.B. die Einsichtnahme in die bei der SCHUFA gespeicherten Informationen 
nach Art. 15 DS-GVO, hat keinen Einfluss auf die Scoreberechnung. 

   Die übermittelten Scorewerte unterstützen die Vertragspartner bei der Entscheidungsfindung und gehen dort in das Risikomanage-
ment ein. Die Risikoeinschätzung und Beurteilung der Kreditwürdigkeit erfolgt allein durch den direkten Geschäftspartner, da nur dieser 
über zahlreiche zusätzliche Informationen – zum Beispiel aus einem Kreditantrag - verfügt. Dies gilt selbst dann, wenn er sich einzig 
auf die von der SCHUFA gelieferten Informationen und Scorewerte verlässt. Ein SCHUFA-Score alleine ist jedenfalls kein hinreichender 
Grund einen Vertragsabschluss abzulehnen.

   Weitere Informationen zum Kreditwürdigkeitsscoring oder zur Erkennung auffälliger Sachverhalte sind unter www.scoring-wissen.de 
erhältlich.


